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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(Lieferungs- und Verkaufsbedingungen) 

Stand: Februar 2025 

 

 

1. Geltungsbereich 
 
1.1 Sämtliche Lieferungen. Leistungen und Verkaufsgeschäfte, die zwischen dem Kunden („Käufer“) 

und der Paul Pinsel GmbH & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg 
unter HRA 53 mit Geschäftsadresse in Löffelholzstraße 37, 90441 Nürnberg (nachfolgend auch 
„wir“, „uns“ oder „unser“) geschlossen werden, erfolgen ausschließlich zu den nachfolgend abge-
druckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“). Entgegenstehende, abweichende oder 
zusätzliche Bedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn sie in einer auf unser Ange-
bot folgenden Bestellung oder Beauftragung („Bestellung“) enthalten sind und wir diesen nicht 
ausdrücklich widersprechen oder die Bestellung vorbehaltlos ausführen. Unser Schweigen be-
deutet Ablehnung der Bedingungen des Kunden. 

 
1.2 Individuelle Vereinbarungen (zB Rahmenlieferverträge, Qualitätssicherungsvereinbarungen) und 

Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor den AGB. Vorbezeichnete Vereinba-
rungen bedürfen der Schriftform. Auch Änderungen hinsichtlich dieses Schriftformerfordernisses 
bedürfen der Schriftform. 

 
1.3 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter https://paul-pinsel.de/ jederzeit abrufbar 
 
2. Vertragsschluss 
 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Ausführung einer Bestellung zustande. Änderungen, 
Ergänzungen sowie die Aufhebung eines Vertrages oder einzelner Regelungen dieser Bedingun-
gen bedürfen der Schriftform. Erklärungen und Anzeigen des Kunden nach Vertragsschluss sind 
nur wirksam, sofern sie schriftlich erfolgen. 

 
3. Preise 

 
3.1 Maßgeblich sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Soweit nichts anderes verein-

bart, gelten diese Preise ab Lager und schließen Verpackung, Versicherung, Fracht, Porto und 
MwSt. nicht ein. 

 
3.2 Soweit nach Vertragsschluss bis zur Ausführung des Auftrages für uns nicht vorhersehbare und 

von uns nicht zu vertretende Kostenerhöhungen, z.B. durch Erhöhung von Materialkosten oder 
Einführung bzw. Erhöhung von Steuern oder Zöllen, eintreten sind wir berechtigt, die Preise im 
Rahmen der veränderten Umstände anzupassen. 

 
4. Aufrechnung und Zurückbehaltung  
 
 Der Kunde darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung auf-

rechnen. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist dem Kunden nur gestattet, wenn 
es auf demselben Vertragsverhältnis beruht; diese Beschränkung findet keine Anwendung, wenn 
die Gegenansprüche des Kunden unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.  

 
5. Lieferung, Gefahrübergang 
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5.1 Angegebene Liefertermine sind unverbindlich und gelten nur als annähernd, soweit sie nicht ver-
bindlich vereinbart wurden. Auch dann handelt es sich nicht um Fixtermine, sofern solche nicht 
ausdrücklich vereinbart sind. 

 
5.2 Bei Waren, die wir nicht selbst herstellen, ist richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehal-

ten. Die Wahl unserer Vorlieferanten steht uns frei. 
 
5.3 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferung ab Lager auf unseren Kunden über 

und zwar auch dann, wenn ausnahmsweise frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Wählen wir 
die Versandart, den Weg oder die Versandperson aus, so haften wir nur für ein grobes Verschul-
den bei der betreffenden Auswahl. 

 
5.4 Versenden wir die Ware im Auftrag des Kunden, sind wir berechtigt, im Auftrag und auf Kosten 

des Kunden eine angemessene Transportversicherung, mindestens in Höhe des Rechnungswer-
tes der Ware, abzuschließen. 

 
5.5 Wir sind berechtigt, in zumutbarem Umfang Teillieferungen auszuführen und diese gesondert in 

Rechnung zu stellen. 
 
5.6 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 

können, werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraus-
sichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Wird die Lieferung der Waren auch innerhalb der neuen Lie-
ferfrist etwa durch Lieferengpässe in der Lieferkette, höhere Gewalt, weil wir im Einzelfall zur 
Beschaffung nicht verpflichtet sind oder durch ähnliche Umstände behindert, sind wir berechtigt, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall werden wir bereits erbrachte Leis-
tungen des Käufers wieder erstatten. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich 
die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den 
Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Wegen Überschreitung von 
Lieferfristen kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten, wenn er uns vorher eine angemes-
sene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung gesetzt hat und die Lieferung innerhalb der Nachfrist 
nicht erfolgt ist. Dies gilt nicht, wenn nach § 323 Abs. 2 BGB eine Fristsetzung entbehrlich ist. 

 
5.7 Kommen wir in Lieferverzug, so haften wir bei grobem Verschulden für den dem Kunden entste-

henden Verzögerungsschaden. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung für nachgewie-
sene Verzögerungsschäden beschränkt auf eine Entschädigung für jede vollendete Woche des 
Verzuges von je 0,5 % des Preises, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der 
Lieferungen, der wegen des Verzuges nicht zweckdienlich eingesetzt werden konnte. Darüber 
hinaus haften wir auf Verzögerungsschäden bei einfacher Fahrlässigkeit erst ab dem Zeitpunkt, 
in dem eine vom Kunden gesetzte angemessene Nachfrist abgelaufen ist. 

 
6. Eigentumsvorbehalt 
 
6.1 Verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher gegenwärtiger und künftiger For-

derungen aus oder im Zusammenhang mit der gesamten Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, 
unabhängig vom Rechtsgrund, unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt erfasst daher insbeson-
dere Forderungen auf Vertragserfüllung, auf Schadensersatz wegen Verzugs, Nichterfüllung oder 
der Verletzung sonstiger vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten sowie Forderungen aus De-
likts- und Bereicherungsrecht. 

 
6.2 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets für uns als 

Hersteller vorgenommen; gleichzeitig stellt der Kunde uns von der Herstellerhaftung frei. Der Ei-
gentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung 
unserer Ware neu entstehenden Sachen. Der Kunde überträgt uns schon jetzt seine Rechte an 
der neuen Sache. Bleibt bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung unserer Ware mit 
Sachen Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis des 
Wertes der verarbeiteten Sachen zum Wert der neuen Sache. Maßgeblich ist der Wert der verar-
beiteten Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Verbindet oder 
vermischt der Kunde die Vorbehaltsware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er uns 
hiermit schon jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten ab. Für die Höhe der abgetre-
tenen Forderung gilt das vorstehende Wertverhältnis entsprechend. 

 



Seite 3 von 5 

 

6.3 Der Kunde ist berechtigt, die im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im Rahmen eines geord-
neten Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus 
dieser Weiterveräußerung bis zur Höhe des Werts der im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
zum Zeitpunkt der Weiterveräußerung an uns ab. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen 
aus dem Weiterverkauf ermächtigt, solange er seine Verbindlichkeiten uns gegenüber ordnungs-
gemäß erfüllt. Er ist auf unser Verlangen verpflichtet, den Erwerbern die Abtretung offen zu legen 
und uns die zur Geltendmachung ihrer Rechte gegen die Erwerber erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen auszuhändigen. 

 
6.4 Zu anderen als den vorgenannten Verfügungen über die im Eigentumsvorbehalt stehenden Wa-

ren ist der Kunde nicht berechtigt. Der Kunde darf die im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
insbesondere weder beleihen, sicherungsübereignen, verpfänden oder veräußern. Zugriffe Dritter 
auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Auf 
unser Verlangen hat der Kunde alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem 
Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben. Ebenso 
hat der Kunde auf unser Verlangen die in unserem Eigentum stehenden Waren als solche zu 
kennzeichnen sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen. 

 
6.5 Wir sind bei Zahlungsverzug des Kunden berechtigt, auch ohne Rücktritt vom Kaufvertrag und 

ohne Nachfristsetzung die Befugnis des Kunden zur Weiterveräußerung der im Eigentumsvorbe-
halt stehenden Waren und zum Einzug der an uns abgetretenen Forderungen zu widerrufen, die 
Abtretung der Forderungen offen zu legen und/oder auf Kosten des Kunden die einstweilige Her-
ausgabe der in unserem Eigentum stehenden Waren zu verlangen. 

 
6.6 Die nach den Absätzen 2 bis 4 abgetretenen Forderungen dienen zur Sicherung aller Forderun-

gen nach Absatz 1.  
 
6.7 Übersteigt der Wert der Sicherheiten unserer Forderungen gegenüber dem Kunden um mehr als 

10 %, so sind wir insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. 
 

7. Gewährleistung 
 
7.1 Für die Beschaffenheit von unseren Produkten sind die mit dem Kunden schriftlich vereinbarten 

Spezifikationen maßgeblich, bei Fehlen einer schriftlich vereinbarten Spezifikation die Angaben 
in unseren technischen Datenblättern, Spezifikationen oder Zeichnungen. Ergänzende oder ab-
weichende Vereinbarungen über die Beschaffenheit bedürfen der Schriftform. Eine die verein-
barte Beschaffenheit ergänzende oder davon abweichende Eignung des Produkts zur vorausge-
setzten oder gewöhnlichen Verwendung kommt nicht in Betracht. 

 
7.2 Alle Mängel müssen uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Werktagen nach Emp-

fang der Ware (bei versteckten Mängeln unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Werk-
tagen nach ihrer Entdeckung) schriftlich angezeigt werden. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so 
gilt die Ware als genehmigt. 

 
7.4 Ist die Ware mangelhaft, werden wir sie auf Verlangen des Kunden nach unserer Wahl umtau-

schen oder nachbessern (Nacherfüllung). Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen, so hat der Kunde 
das Recht, nach seiner Wahl den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein 
Anspruch auf Schadensersatz besteht nur in dem sich aus Ziffer 8 ergebenden Umfang. Mängel-
ansprüche des Kunden verjähren nach Ablauf eines Jahres nach Ablieferung der Ware; abwei-
chend davon gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen  
• im Fall einer Haftung wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder arglistigem Ver-

schweigen eines Mangels;  
• für Ansprüche wegen der Mangelhaftigkeit eines Produktes, sofern dieses entsprechend 

seiner üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat;  

• für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die wir, 
unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder fahrlässig 
verursacht haben;  

• im Fall eines Rückgriffs des Kunden aufgrund der Vorschriften über den Verbrauchsgüter-
kauf. 
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7.5 Im Fall der Nacherfüllung hat uns der Kunde die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, 
insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlie-
ferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den gesetzlichen 
Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Käufer jedoch nicht. Die Nacher-
füllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Deinstallation der mangelhaften Sache 
noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache, wenn wir ur-
sprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet waren; Ansprüche des Käufers auf Ersatz ent-
sprechender Kosten ("Aus- und Einbaukosten") bleiben unberührt. 

 
7.6 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten tragen bzw. 
erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen AGB, wenn tatsächlich ein 
Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseiti-
gungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, wenn der Käufer wusste oder hätte er-
kennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt. 

 
7.7 Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausgeschlossen, 

es sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf oder ein Verbrau-
chervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte.  

 
8. Schadenersatz  
 
8.1 Soweit nicht ausdrücklich abweichend geregelt, haften wir im Falle von Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit von unserer Seite von der Seite unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nach den 
gesetzlichen Regeln; dies gilt auch bei schuldhafter Verletzung von wesentlichen Vertragspflich-
ten (wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Erfüllung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht oder den Vertrag prägt und auf die der Vertragspartner 
vertrauen darf). Soweit keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung vorliegt, ist 
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Soweit vorstehend 
oder an anderer Stelle nicht ausdrücklich anders geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen.  

 
8.2 Die Einschränkungen in Absatz 1 gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter und Er-

füllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden 
 
9. Produktangaben, Garantien  
 
 Unsere Angaben in Produktbroschüren oder sonstigen Werbemitteln über unsere Produkte sowie 

über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf unserer Forschungsarbeit und anwendungs-
technischen Erfahrung und sind bloße Empfehlungen. Aus den Angaben können keine Mängel-
ansprüche, Beschaffenheits- oder Verwendungszusagen hergeleitet werden. Wir behalten uns 
technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor. Der Kunde muss unsere Erzeug-
nisse und Verfahren in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den eigenen Gebrauch prüfen. 
Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und 
Verfahrensweisen. Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur verbindlich, soweit sie aus-
drücklich als Beschaffenheit der Ware vereinbart worden sind. Beschaffenheits- und Haltbarkeits-
angaben sowie sonstige Angaben sind nur dann Garantien, wenn sie als solche ausdrücklich 
vereinbart und bezeichnet werden. 

 
10. Datenschutzbestimmungen 

 
10.1 Die Daten des Kunden werden zur erforderlichen kaufmännischen und rechtlichen Dokumenta-

tion des Vorganges gespeichert.  
 
10.2 Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. Zur 

Vertragserfüllung erforderlich in diesem Sinne ist die Übermittlung der Daten des Kunden an un-
sere Kreditversicherer. Der Kunde kann jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten verlan-
gen. 

 
11. Rechtswahl und Gerichtsstand 
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11.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Nürnberg. Gerichtsstand ist bei Kauf-

leuten für beide Teile Nürnberg. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden an dessen allgemeinem 
Gerichtsstand oder am Gerichtsstand einer Niederlassung zu verklagen. 

 
11.2 Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des interna-

tionalen UN-Kaufrechts sowie den Bestimmungen des deutschen internationalen Privatrechts.  


